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Tarifbereich/ Branche                           Brot- und Backwarenindustrie

Tarifvertragsparteien/Ansprechpartner

Verband Deutscher Großbäckereien e.V., Vogelsanger Weg 111, 40470 Düsseldorf

Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten, Landesbezirk Nordrhein-Westfalen,

Willstätterstr. 13, 40549, Düsseldorf

Fachlicher Geltungsbereich

Die Tarifverträge gelten für Großbäckereien sowie für Betriebe die Brot- und Backwaren vertreiben.

Laufzeit des Manteltarifvertrages:                          gültig ab 01.01.2020 - kündbar zum 31.12.2022

Laufzeit des Lohn- und Gehaltstarifvertrages:         gültig ab 01.04.2023 - kündbar zum 30.04.2024

(einschl. Ausbildungsvergütung)

Anzahl der Lohngruppen:       10

Anzahl der Gehaltsgruppen:   14

Differenzierung der Lohn- und Gehaltsgruppen nach:   Lebensalter:  nein   /  Beschäftigungsdauer:  ja

Höhe der Stundenlöhne für gewerbliche Arbeitnehmer/-innen

                              ab 01.04.2023                     ab 01.07.2023                        ab 01.11.2023

Unterste Lohngruppe

Ungelernte Arbeitskräfte mit einfacher Arbeit: Brotschneiden, Einpacken, Reinigen und Fetten von 

Geräten, Glasieren, Zuckern, Streuseln, Schneiden, Füllen, Putzarbeiten und ähnliches

                  15,74 €  bis 16,38 €                                 17,52 €                                  17,79 €

Für das Spritzen und Garnieren von Torten sowie Dressieren von Hand wird ein Zuschlag von 10 % auf 

die vorgenannten Löhne gezahlt.

Ecklohn (Lohngruppe I.1. ab 3. Jahr der Gruppenzugehörigkeit)

                                    20,44 €                                 21,87 €                                  22,20 €

Einstieg nach Ausbildung

Facharbeiter in Bäckerei und Konditorei, Handwerker

Gruppenzugehörigkeit

1. und 2. Jahr                19,42 €                                 20,78 €                                 21,09 €

ab 3. Jahr                      20,44 €                                 21,87 €                                 22,20 €

Höchste Lohngruppe

Facharbeiter mit besonderer Verantwortung, z.B. Teig- und Massenherstellung; verantwortlicher 

Ofenführer an automatischen Ofenanlagen, Handwerker mit eigenen Verantwortungsbereichen

                                    22,48 €                                 24,06 €                                  24,42 €

Schichtführer, Handwerker, die für eine Gruppe von Handwerkern verantwortlich sind.

                                    23,51 €                                 25,15 €                                  25,53 €

Höhe der Monatsgehälter für Angestellte

                              ab 01.04.2023                     ab 01.07.2023                        ab 01.11.2023

Unterste Gehaltsgruppe

Kaufmännische/technische Tätigkeiten vorwiegend schematischer und/oder mechanischer Art für deren

Ausführung keine Berufsausbildung erforderlich ist.

          2.379,00 €  bis 2.643,00 €            2.545,00 €  bis 2.828,00 €          2.583,00 €  bis 2.870,00 €

Verkäufer/-innen in den Verkaufsstellen der Brot- und Backwarenindustrie

          1.793,00 €  bis 2.482,00 €            2.054,00 €  bis 2.656,00 €          2.088,00 €  bis 2.696,00 €

www.tarifregister.nrw.de
Hinweis: Diese Übersicht stellt lediglich eine Arbeitshilfe dar. 

Eine Haftung für die inhaltliche Richtigkeit kann nicht übernommen werden.
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Erste Verkaufskraft in den Verkaufsstellen erhält unter bestimmten Voraussetzungen 10 % Zuschlag 

auf die Gehälter der Verkäufer/-innen.

Eckgehalt (Gehaltsgruppe KT2 ab 5. Jahr der Gruppenzugehörigkeit)

                                 3.109,00 €                                  3.327,00 €                                3.377,00 €

Einstieg nach Ausbildung

Kaufmännische/technische Tätigkeiten einfacher Art, deren Ausführung Kenntnis und Fertigkeiten 

erfordert, die in der Regel durch eine abgeschlossene Berufsausbildung vermittelt werden. 

Gruppenzugehörigkeit

im 1. und 2. Jahr         2.798,00 €                                  2.994,00 €                                3.039,00 €

im 3. und 4. Jahr         2.954,00 €                                  3.161,00 €                                3.208,00 €

ab dem 5. Jahr            3.109,00 €                                  3.327,00 €                                3.377,00 €

Höchste Gehaltsgruppe

Kaufmännische/technische Tätigkeiten, die durch selbständig zu bearbeitende Aufgabengebiete mit

begrenzten Dispositions- und/oder Leitungsbefugnissen gekennzeichnet sind. Die Angestellten dieser 

Gruppe müssen über vielseitige Fachkenntnisse - auch in angrenzenden Arbeitsgebieten - verfügen. 

          5.567,00 €  bis 5.876,00 €            5.957,00 €  bis 6.288,00 €          6.047,00 €  bis 6.382,00 €

Höhe der Monatsgehälter für Backmeister

                              ab 01.04.2023                     ab 01.07.2023                        ab 01.11.2023

Unterste Gehaltsgruppe

Meister mit meist abgeschlossener Lehre oder entsprechend zu wertender Berufserfahrung für die Tätig-

keiten der unterstellten Arbeitergruppe, z.B. Meister, die selbständig einer Gruppe von un- oder ange-

lernten Arbeitern vorstehen.

                                 4.067,00 €                                4.352,00 €                             4.417,00 €

Höchste Gehaltsgruppe

Obermeister, das sind Meister mit abgelegter Meisterprüfung oder langjähriger Berufserfahrung und mit

besonders großer Verantwortung für die ihnen unterstellten Abteilungen, denen mindestens 2 

selbständige Meister anderer Gruppen unterstellt sind.

                                 5.750,00 €                                6.153,00 €                              6.245,00 €

Höhe der Monatsgehälter für Meister

                              ab 01.04.2023                     ab 01.07.2023                        ab 01.11.2023

Unterste Gehaltsgruppe

Meister mit abgeschlossener lehre oder entsprechend zu wertenden Fachkenntnissen und Berufserfahrung

mit einer Tätigkeit in einem umgrenzten Verantwortungsbereich.

                                 4.020,00 €                                4.302,00 €                              4.367,00 €

Höchste Gehaltsgruppe

Meister mit Meisterprüfung oder entsprechend zu wertenden Fachkenntnissen und langjähriger Berufs-

erfahrung (als Meister), die mehreren Betriebsabteilungen, von denen mindestens eine von einem Meister

der Gruppe M 2 geleitet wird, oder Meistern der Gruppe M 2 vorstehen.

mindestens                5.567,00 €                                5.957,00 €                              6.047,00 €

Höhe der monatlichen Ausbildungsvergütung

                              ab 01.04.2023                     ab 01.07.2023               

1. Ausbildungsjahr        899,00 €                           1.099,00 € 

2. Ausbildungsjahr     1.070,00 €                           1.270,00 €         

3. Ausbildungsjahr     1.246,00 €                           1.446,00 €        

Wöchentliche Regelarbeitszeit

38 Stunden; für Verkäuferinnen 38,5 Stunden

www.tarifregister.nrw.de
Hinweis: Diese Übersicht stellt lediglich eine Arbeitshilfe dar. 

Eine Haftung für die inhaltliche Richtigkeit kann nicht übernommen werden.
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Urlaubsdauer

30 Arbeitstage

zusätzliches Urlaubsgeld/Jahressonderzahlung (Weihnachtsgeld)

115 % eines tariflichen Monatseinkommens bzw. einer Ausbildungsvergütung

Vermögenswirksame Leistung

52,00 DM Arbeitgeberanteil je Monat

Jugendliche und Auszubildende erhalten 26,00 DM je Monat.

www.tarifregister.nrw.de
Hinweis: Diese Übersicht stellt lediglich eine Arbeitshilfe dar. 

Eine Haftung für die inhaltliche Richtigkeit kann nicht übernommen werden.


